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A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH,
Düsseldorf, (im Folgenden kurz: „Gesellschaft“ oder „Vodafone Stiftung“) hat uns
aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25. November 2024
mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. März 2025 unter Einbeziehung der
zugrunde liegenden Buchführung beauftragt.

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unab-
hängigkeit beachtet.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage beige-
fügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024. Wir verweisen
ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den
Haftungsausschluss gegenüber Dritten sowie die weiteren Bestimmungen der beige-
fügten Anlage „Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt“.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige
GmbH, Düsseldorf – bestehend aus der Bilanz zum 31. März 2025 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 -
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß
§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. März 2025 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß
§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder
Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als
das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung
nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben;

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden
Angaben;

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;



25-003509 5

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie
der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß
§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir
während unserer Prüfung feststellen.“
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C. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung
und den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung -
auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft. Als Kleinst-
kapitalgesellschaft ist die Gesellschaft zur Aufstellung eines Lageberichts und, wenn
die Voraussetzungen des § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB erfüllt sind, zur Aufstellung eines
Anhangs nicht verpflichtet.

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der
§§ 264 bis 288 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes. Ergänzende
Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unter-
nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-
sichert werden kann.

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist die Entwicklung einer
Prüfungsstrategie und eines darauf abgestimmten Prüfungsprogramms, mit dem Ziel
ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf
ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Das Prüfungsprogramm enthält die von
den Mitgliedern des Prüfungsteams durchzuführenden Prüfungshandlungen nach Art,
zeitlicher Einteilung und Umfang.
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Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern auf Abschluss- und Aussageebene
erlangen wir ein Verständnis von dem Unternehmen und dessen Umfeld, einschließlich
der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen und ggf. der für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen. Diese Prüfungs-
handlungen zur Risikobeurteilung ergänzen wir um Datenanalysen. Darauf aufbauend
führen wir ggf. Funktionsprüfungen durch, um die Wirksamkeit von relevanten inter-
nen Kontrollen zu beurteilen. Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungshandlungen haben
wir bei der Festlegung der aussagebezogenen analytischen Prüfungshandlungen und
der Einzelfallprüfungen berücksichtigt, die darauf ausgerichtet sind, wesentlich
falsche Darstellungen aufzudecken.

Bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung der
Auswirkungen von identifizierten falschen Darstellungen auf die Prüfung und von
etwaigen nicht korrigierten falschen Darstellungen auf den Jahresabschluss und ggf.
den Lagebericht haben wir das Konzept der Wesentlichkeit beachtet.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

• Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung;

• Prüfung der Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen;

• Prüfung der Vollständigkeit, des Ansatzes und der Bewertung von Rückstellun-
gen;

• Prüfung der Existenz der Zuwendungen an die Gesellschaft.

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

• Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwalts-
bestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten haben wir erbeten und
erhalten.

• Über anhängige Rechtsmittel, strittige Steuerbescheide und bestehende Steuer-
risiken haben wir uns vom Steuerberater der Gesellschaft schriftlich berichten
lassen.
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• Außerdem haben wir die Veränderungen der Posten des Jahresabschlusses
mithilfe analytischer Verfahren auf ihre Plausibilität untersucht.

• Die Arbeit eines vom Unternehmen eingesetzten Versicherungsmathematikers
wurde für unsere Prüfung der Bilanzierung der Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen als Prüfungsnachweis genutzt. Wir haben, soweit not-
wendig, unter Berücksichtigung der Bedeutung der Tätigkeit des Sachver-
ständigen für die Ziele unserer Abschlussprüfung die Kompetenz, die Fähigkeiten
und die Objektivität des Sachverständigen beurteilt, ein Verständnis von der
Tätigkeit des Sachverständigen gewonnen und die Eignung der Tätigkeit des
Sachverständigen als Prüfungsnachweis für die relevante Aussage beurteilt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erbracht worden. Die
gesetzlichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nach-
weise sowie der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.



25-003509 9

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften
Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung
in Buchführung und Jahresabschluss geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

• die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung
aus der Buchführung,

• die Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB gemachten
Angaben,

• die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,

• die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller
größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen
Regelungen und

• die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den
Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk
erteilt.

Aufgrund unserer Prüfung ergab sich nachfolgend beschriebene Beanstandung, die
nicht zu einer Modifizierung der eingangs getroffenen Feststellung zur Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung oder eines Prüfungsurteils im Bestätigungsvermerk
geführt hat, da wir insbesondere durch aussagebezogene Prüfungshandlungen zu dem
Schluss gekommen sind, dass kein Risiko falscher Erfassung von Geschäftsvorfällen in
der Buchführung mit der Folge wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss besteht.
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Für die Überwachung der Geschäftsführung und des geprüften Unternehmens ist der
Sachverhalt jedoch unseres Erachtens von Bedeutung:

Unterjährig werden die einzelnen Geschäftsvorfälle im Kreditorenprozess nicht
vollständig periodengerecht erfasst. Diese Vorgehensweise hat zur Folge, dass
Eingriffe in erhöhtem Maße zum Geschäftsjahresende im Rahmen der Jahres-
abschlusserstellung notwendig sind, um die Geschäftsvorfälle vollständig zu erfassen.

Wir haben die Geschäftsführung auf die Notwendigkeit einer Prozessumstellung
hingewiesen.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die
Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren ein-
schließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir
folgende Angaben:

Der Ansatz des Umlaufvermögens (Guthaben bei Kreditinstituten) erfolgt zum
Nennwert.

Bei den Rückstellungen für Pensionen werden die erwarteten Gehalts- und Renten-
steigerungen bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags der Direktzusagen berücksich-
tigt. Für die Abzinsung wird pauschal der jeweils von der Deutschen Bundesbank ver-
öffentlichte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre für
eine Restlaufzeit von 15 Jahren angewendet. Der Unterschiedsbetrag nach § 253
Abs. 6 HGB zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Pensionen nach Maßgabe des
durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen zehn Geschäftsjahre in Höhe von
1,94 % (Vorjahr: 1,83 %) und dem Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Markt-
zinssatzes der vergangenen sieben Geschäftsjahre in Höhe von 2,01 % (Vorjahr:
1,80 %) beträgt TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0).
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Sonstige Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem
Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss
insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der
Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264
Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 der Vodafone Stiftung
Deutschland gemeinnützige GmbH, Düsseldorf, erstatten wir in Übereinstimmung mit
§ 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf
(IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Düsseldorf, 9. September 2025

EY GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kamann Hildebrandt
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
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AKTIVA

(in TEUR) 31.03.2025 31.03.2024

A. 218 317

B. 101 99

C. 0 47

319 463

PASSIVA

(in TEUR) 31.03.2025 31.03.2024

A. 192 168

B. 60 92

C. 67 203
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: TEUR 67
(Vorjahr: TEUR 203)

319 463

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Eigenkapital

Rückstellungen

Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH, Düsseldorf

Umlaufvermögen

Bilanz
zum 31.März 2025
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Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH 2024/25 3/3
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Der Jahresabschluss der Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH (im Folgenden: „Voda-
fone Stiftung oder „Gesellschaft“) umfasst das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägi-
gen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größen-
merkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB auf. Die Vodafone Stiftung ist
beim Amtsgericht der Stadt Düsseldorf unter der Registernummer HRB 42767 eingetragen.

Die Erleichterungsvorschriften zur Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 4 HGB sowie zum
Verzicht zur Aufstellung eines Anhangs gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB wurden angewendet.

Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB infolge der Umstellung des durchschnittlichen
Marktzinses von sieben auf zehn Jahre im Geschäftsjahr zum 31 März 2025 wird jährlich ermittelt und
belief sich auf EUR 10 (Vorjahr: EUR -4).

Düsseldorf, den 4. September 2025

Die Geschäftsführung der Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH

Thomas Holtmanns Marc Konarski Matthias Graf von Kielmansegg

(in TEUR) 2024/25 2023/24

1. Zuwendungen 2.473 2.241
2. Personalaufwand

a) Gehälter -495 -510
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -78 -90

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.872 -2.046
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3 -1

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: TEUR -3
(Vorjahr: TEUR -1)

5. 25 -406

Vodafone Stiftung Deutschland gemeinnützige GmbH, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresüberschuss

für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis 31. März 2025



Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbe-
sondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung
obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesent-
licher Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zustän-
dige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch
spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur
Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinter-
nen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegt unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorlie-
genden Rechnungslegung einschließlich der „Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024
zugrunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidun-
gen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungs-
gemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung,
Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem
Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein
solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts
und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungs-
vermerks eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine
gesetzliche Verpflichtung besteht.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat
eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen
für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungs-
handlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.
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